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Hiermit beantrage ich die sofortige Mitgliedschaft im Verein Pro UNS Faule Birke e.V. 

Angaben zu meiner Person 

Name:  Vorname: 

Straße, Hausnummer:  PLZ, Ort: 

Telefon:  Mobil: 

E-Mail:  Geburtsdatum: 

Der Jahresbeitrag beträgt 20,00 € gemäß Beschluss der Mitgliederversammlung vom 
03.05.2005 und ist jeweils zum 30.06. eines Jahres fällig. 

Mit der Speicherung und Verarbeitung meiner persönlichen Daten ausschließlich zu 
satzungsgemäßen Aufgaben bin ich einverstanden. Von der Satzung des Vereins (siehe 
Rückseite) habe ich Kenntnis genommen und erkenne sie bei Aufnahme verbindlich an. Die 
vollständige Satzung stellt Ihnen der Verein gerne zur Verfügung. 

Der Verein ist gemeinnützig anerkannt, daher können Mitgliedsbeiträge und Spenden von der 
Steuer abgesetzt werden. 

Der Vorstand informiert über die Aktivitäten des Vereins per E-mail. Sollten Sie über keine  
E-mail Adresse verfügen, stellen wir Ihnen die Informationen auch gerne per Post zu. 

Teilnahmeerklärung zum Lastschrifteinzugsverfahren 

Hiermit ermächtige ich den Verein Pro UNS Faule Birke e.V. widerruflich den Jahresbeitrag von 
derzeit jährlich 20,00 € von meinem Konto einzuziehen. 

Kontoinhaber:  IBAN 

Kreditinstitut:  BIC 

Datum/Unterschrift vertretungsberechtigter Kontoinhaber 

 

 

 

Bitte per Post oder an ein Vorstandsmitglied übergeben. 

Pro UNS Faule Birke e.V. 
Der Vorstand 
Rinsdorfer Str. 4 
 

57080 Siegen Eisern 

 _____________, den __________ 

Aufnahmeantrag Verein Pro UNS Faule Birke e.V. 

Spendenquittung erwünscht:  Ja   Nein  
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Auszug aus der Satzung des Vereins Pro UNS Faule Birke e.V.: 

§ 2 Zweck des Vereins 
.... 
Der Zweck des Vereins ist die Förderung des Umwelt- und Naturschutzes sowie der 
Landschaftspflege. 

Der Satzungszweck wird verwirklicht durch: 

• Erhaltung und Förderung des Naherholungsgebietes Faule Birke / Eisernhardt für die 
Bevölkerung der Ortsteile Obersdorf (Gemeinde Wilnsdorf), Eisern, Eiserfeld, Rosterberg 
und Winchenbach (Stadt Siegen) ; 

• Schutz und Ausbau der Natur im ökologisch wertvollen Quell- und Waldgebiet zwischen 
Obersdorf und Eisern; 

• Pflege und Erweiterung des im Gebiet Faule Birke / Eisernhardt bereits angelegten 
Waldlehrpfades, der Anlage und dem Schutz von Ameisenkolonien, Dachs- und 
Fuchsbauten sowie Vogelnistkästen und der Umwandlung nicht bewaldeter Flächen in 
ökologische Nutzfläche, z.B. Streuobstwiesen. 

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
...... 

§ 3 Mitgliedschaft 

Mitglied des Vereins kann jede Person werden, die das 18. Lebensjahr vollendet hat und im 
Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte ist. ..... 

Über das schriftlich einzureichende Beitrittsgesuch entscheidet der Vorstand. Gegen eine 
ablehnende Entscheidung kann innerhalb eines Monats ab Zugang der schriftlichen Ablehnung 
Berufung zur nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung eingelegt werden. 

§ 4 Mitgliedsbeitrag, Streichung aus der Mitgliederliste 
...... 
Ein Mitglied, das länger als 6 Monate mit seinem Jahresbeitrag im Rückstand ist, wird einmalig 
schriftlich an die fällige Zahlung erinnert. Wird auch dann keine Zahlung geleistet, so ist das 
Mitglied am 01.03. des Folgejahres aus der Mitgliederliste zu streichen. $ 5 Abs. 2 der Satzung 
findet entsprechend Anwendung. 

§ 5 Austritt 

Der Austritt aus dem Verein ist nur zum Jahresende möglich. Die Austrittserklärung muss 
schriftlich abgefasst sein und muss spätestens bis zum 30.09. einem Vorstandsmitglied 
zugehen. 

Ein ausgetretenes Mitglied hat keinen Anspruch auf einen Anteil am Vereinsvermögen. 

§ 9 Mitgliederversammlung 
.... 
Jährlich im 1. Quartal muss eine ordentliche Mitgliederversammlung stattfinden, zu der mit einer 
Frist von mindestens 2 Wochen unter Bekanntgabe der Tagesordnung schriftlich alle Mitglieder 
einzuladen sind. 


